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I. GRUNDLAGEN UND STRUKTUR

§ 1
(Name und Sitz)

1. Die Ortsgruppe Euskirchen e.V. der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (abgekürzt: 
DLRG) ist eine Gliederung der DLRG, Landes-
verband Nordrhein e.V. und des Bezirks Kreis 
Euskirchen e.V.

Sie nennt sich

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Ortsgruppe Euskirchen e.V.

2. Vereinssitz ist Euskirchen.

§ 2
(Zweck)

1. Die Ortsgruppe ist eine gemeinnützige, im 
Rahmen der Satzungen der übergeordneten 
DLRG Gliederungen selbständige Organisa-
tion. Die Mitarbeit ist grundsätzlich ehren-
amtlich.

2. Die Ortsgruppe ist selbstlos tätig, sie verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Aufgabe der Ortsgruppe sind die 
Schaffung von Einrichtungen und Förderung 
aller Maßnahmen, die der Bekämpfung des 
Ertrinkungstodes dienen sowie die Förderung 
des Sportes und der allgemeinen Jugendpfle-
ge, insbesondere der sportlichen Jugendarbeit 
. Zu dieser Aufgabe gehören insbesondere:

a) Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren 
am und im Wasser sowie Werbung für den 
Wasserrettungsgedanken und für das 
Schwimmen als sportliche Betätigung,

b) Förderung des Anfängerschwimmens,

c) Förderung des Kinderschwimmens und des 
Schulschwimmunterrichtes,

d) Aus- und Fortbildung von Schwimmern und 
Rettungsschwimmern, Bootsführern und 
Rettungsbootsführern, Funkern, Tauchern und 
Rettungstauchern und anderen ehren-
amtlichen Mitarbeitern,

e) Einrichtung und Durchführung von Schwimm 
und Rettungsschwimmlehrgängen in den 
öffentlichen Bädern,

f) Planung und Durchführung des Wasserret-
tungswachdienstes einschließlich der Siche-
rung von Wassersportveranstaltungen,

g) Mitwirkung bei Planung und Durchführung 
von Maßnahmen am und im Wasser im 
Rahmen der Katastrophenschutz- und Ret-
tungsgesetze,

h) Natur- und Umweltschutz am und im Wasser,

i) Entwicklung und Prüfung von Rettungsein-
richtungen,

j) Wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet 
der Wasserrettung,

k) Förderung sportlicher Übungen und Leistun-
gen,

l) Förderung der allgemeinen, insbesondere der 
sportlichen Jugendpflege,

m) Durchführung von Volkssportveranstaltungen.

§ 3
(Mitgliedschaft)

1. Mitglied der Ortsgruppe können Einzelper-
sonen sowie juristische Personen des privaten 
und des öffentlichen Rechtes, Handels-
gesellschaften und nichtrechtsfähige Vereine 
werden.

Sie erkennen durch ihre Eintrittserklärung 
diese Satzung sowie die Ordnungen der DLRG 
an und übernehmen alle sich daraus ergeben-
den Rechte und Pflichten. Mit ihrer Aufnahme 
erwerben sie sich gleichzeitig die Mitglied-
schaft in den übergeordneten Gliederungen 
der DLRG.

2. Die Mitglieder üben ihre Rechte in der 
Ortsgruppe aus. Sie werden überörtlich durch 
die gewählten Delegierten vertreten.

3. Die Mitglieder haben jährliche Beiträge in 
Geld zu leisten, deren Mindesthöhe die Lan-
desverbandstagung festsetzt. Der Mit-
gliedsbeitrag wird zum 31.01. des jeweiligen 
Jahres fällig.

4. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte ist 
davon abhängig, daß der Beitrag mindestens 
für das vorausgegangene Jahr gezahlt worden 
ist. Alle Beitragszahlungen werden zunächst 
auf bestehende Rückstände verrechnet.

5. Das Stimmrecht kann vom vollendeten 16. 
Lebensjahr ab ausgeübt werden.

6. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, 
Streichung oder Ausschluß.

a) Die Austrittserklärung eines Mitgliedes 
muß dem Ortsgruppenvorstand spätestens 
bis zum 30.11. des Jahres schriftlich zuge-
gangen sein, in welchem zum 31.12. der 
erklärte Austritt wirksam werden soll.

b) Ein Mitglied, das zwei aufeinander fol-
gende Jahresbeiträge nicht gezahlt hat, hat 
die Mitgliedschaft verloren. Auf Antrag 
kann die Mitgliedschaft nach Zahlung der 
rückständigen Beiträge rückwirkend fortge-
führt werden.

c) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlischt 
die Beitragspflicht mit dem Ablauf des Ge-
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schäftsjahres, in dem die Beendigung 
wirksam wird.

7. Wegen schuldhaften Verstoßes gegen die 
Bestimmungen dieser Satzung oder gegen 
Maßnahmen aufgrund dieser Satzung bzw. 
wegen unehrenhaften oder DLRG-schädi-
genden Verhaltens kann der Ehrenrat wahl-
weise folgende Ordnungsmaßnahmen einzeln 
oder gleichzeitig verhängen:

� Verweis

� Aberkennung des passiven Wahlrechtes für 
höchstens sechs Jahre

� zeitlich begrenztes oder unbegrenztes 
Verbot des Zutrittes zu bestimmten oder 
allen Einrichtungen und Veranstaltungen, 
ausgenommen Zusammenkünfte der Or-
gane

� Ausschluß

Darüber hinaus können den Beteiligten die 
durch das Verfahren entstandenen Kosten 
ganz oder teilweise auferlegt werden.

§ 4
(Jugend)

1. In der Ortsgruppe ist die DLRG-Jugend die 
Gemeinschaft von Jugendlichen in der DLRG.

2. Die Bildung von Jugendgruppen und die 
damit verbundene jugendpflegerische Arbeit 
sind ein besonderes Anliegen und eine bedeu-
tende Aufgabe der Ortsgruppe.

3. Inhalt und Form der Jugendarbeit vollziehen 
sich nach einer Jugendordnung, die vom 
Jugendtag beschlossen wird.

4. Im Jugendausschuß ist der Vorstand durch 
zwei seiner Mitglieder vertreten. Im Vorstand 
wird der Jugendausschuß seinerseits durch 
zwei bestätigte Ausschußmitglieder vertreten.

II. ORGANE UND GREMIEN

§ 5
(Leitung der Ortsgruppen)

1. In der Ortsgruppe wird gebildet

a) Ortsgruppentagung,

b) Ortsgruppenvorstand

Es kann ein Ortsgruppenehrenrat gebildet 
werden.

2. Ausschüsse und Arbeitskreise können durch 
Beschluß eines Organs für bestimmte Auf-
gabengebiete gebildet werden. Ihre Arbeits-

ergebnisse sind dem zuständigen Organ 
vorzulegen.

§ 6
(Ortsgruppentagung)

1. Die Ortsgruppentagung gibt die Richtlinien für 
die Tätigkeit und behandelt grundsätzliche 
Angelegenheiten der Ortsgruppe, nimmt die 
Berichte des Vorstandes und der Revisoren 
entgegen und ist zuständig für

a) Wahlen

� der Mitglieder des Vorstandes,

� der stellvertretenden Mitglieder des Vor-
standes — soweit erforderlich —,

� der Mitglieder des Ehrenrates und deren 
Stellvertreter,

� der Delegierten und Ersatzdelegierten zur 
Bezirkstagung,

� von zwei Revisoren und zwei Stellvertre-
tern

b) Bestätigung der Wahlen zum Jugendaus-
schuß der Ortsgruppe

c) Entlastung des Vorstandes,

d) Festlegung der Mitgliedsbeiträge unter 
Beachtufg der von der LV-Tagung be-
schlossenen Beiträge,

e) Festlegung eventueller zeitlich begrenzter, 
sachbezogener Umlagen,

f) Genehmigung des Wirtschaftsplanes

g) Beschlußfassung über ihr vorgelegte 
Anträge.

Antragsberechtigt sind:

� stimmberechtigte Mitglieder

� Ortsgruppenvorstand

� Jugendausschuß der Ortsgruppe

2. Den Vorsitz führt der Leiter der Ortsgruppe 
oder ein anderes Vorstandsmitglied.

3. a) Die Tagung setzt sich aus den Mitgliedern 
der Ortsgruppe zusammen.

b) Jedes anwesende Mitglied hat eine 
Stimme. Das Stimmrecht kann vom voll-
endeten 16. Lebensjahr ausgeübt werden.

Die Ausübung des Stimmrechtes ist davon 
abhängig, daß der Beitrag mindestens für 
das vorausgegangene Jahr gezahlt worden 
ist. Alle Beitragszahlungen werden zu-
nächst auf bestehende Rückstände ver-
rechnet.
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4. a) Die Tagung tritt jährlich einmal zusammen, 
ferner als außerordentliche Orts-
gruppentagung auf Beschluß des Vor-
standes oder auf Antrag von mindestens 
5% der Mitglieder.

b) Sollen Neuwahlen auf einer außeror-
dentlichen Ortsgruppentagung stattfinden, 
obwohl noch ein gewählter Vorstand im 
Amt ist, muß dies von mindestens 10% der 
Mitglieder verlangt werden.

c) Anträge zur Tagung müssen mindestens 
zwei Wochen vorher eingegangen sein.

§ 7
(Ortsgruppenvorstand)

1. Der Ortsgruppenvorstand leitet die Orts-
gruppe im Rahmen dieser Satzung sowie der 
Beschlüsse der Landesverbands- und Bezirks-
gremien. Ihm obliegt insbesondere die Aus-
führung der Beschlüsse der Orts-
gruppentagung.

2. Den Vorstand bilden, unbeschadet der nach 
der Ehrungsordnung der DLRG zusätzlich 
wählbaren Personen,

a) Leiter der Ortsgruppe,

b) bis zu zwei stellvertretende Leiter,

c) Geschäftsführer,

d) Schatzmeister

e) Ausbildungsleiter,

f) Einsatzleiter,

g) Arzt,

h) Referent für Öffentlichkeitsarbeit,

i) bis zu zwei Beisitzer,

k) zwei bestätigte Mitglieder des Ortsgrup-
penjugendausschusses.

3. Die Vorstandsmitglieder zu 2 c) bis h) werden 
im Verhinderungsfalle durch die gewählten 
Vertreter vertreten.

4. Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der 
Leiter der Ortsgruppe und die stellvertreten-
den Leiter; jeder ist alleinvertretungsberech-
tigt. Vereinsintern ist vereinbart, daß die 
stellvertretenden Leiter nur im nicht nach-
weispflichtigen Verhinderungsfalle des Leiters 
der Ortsgruppe vertretungsberechtigt sind.

5. Die Mitglieder des Vorstandes Abs. 2 a) bis i) 
sowie die Stellvertreter für die Ämter Abs. 2 c) 
bis h) werden von der Tagung für den Zeit-
raum bis zur nächsten Tagung, auf der Neu-
wahlen anstehen, gewählt.

Die Wahlzeit beträgt grundsätzlich vier Jahre.

Ihre Amtszeit endet mit der Feststellung des 
Ergebnisses der jeweiligen Neuwahl.

6. Leiter, Stellvertretende Leiter, Geschäftsführer 
und Schatzmeister bilden den Geschäfts-
führenden Vorstand. Der Schatzmeister oder 
dessen Stellvertreter dürfen nicht zugleich 
Leiter der Ortsgruppe oder Stellvertreter sein.

7. Die Mitglieder des Vorstandes führen Ihre 
Ämter nach Richtlinien, die sich der Vorstand 
gibt.

8. Für bestimmte Arbeitsgebiete kann der 
Vorstand Beauftragte berufen; Ihre Amtszeit 
endet spätestens mit der Entlastung des 
Vorstan`es oder durch Baschluß des Orts-
gruppenvorstandes.

§ 8
(Ortsgruppenehrenrat)

1. Der Ehrenrat hat die Aufgabe, das Ansehen 
der DLRG zu wahren und Verstöße hiergegen 
zu ahnden.

2. Der Ehrenrat setzt sich aus drei Mitgliedern 
zusammen. Jedes Mitglied hat einen Stell-
vertreter.

3. Das Verfahren vor dem Ehrenrat regelt die 
Ehrenratsordnung der DLRG.

4. Gegen die Entscheidung des Ehrenrates ist die 
Anrufung des Ehrenrates des Bezirks zulässig, 
außer wenn lediglich auf Verweis erkannt 
wird.

5. Sofern ein Ortsgruppenehrenrat nicht gebildet 
wurde, wird die Aufgabe vom Ehrenrat der 
übergeordneten Gliederung wahrgenommen.

III. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 9
(Verhältnis zu übergeordneten

Gliederungen)

1. Die Satzung der Ortsgruppe muß mit der 
Satzung des Bezirkes und des Landesver-
bandes in Einklang stehen. Die Satzung der 
Ortsgruppe einschließlich der Satzungsän-
derungen bedürfen der Zustimmung des 
Bezirks- und des Landesverbandsvorstandes.

2. Die Satzung der übergeordneten Gliederun-
gen werden anerkannt und berücksichtigt. 
Dies gilt besonders für die Kontrollrechte, die 
dem Bezirksvorstand und dem Landes-
verbandsvorstand nach deren Satzung einge-
räumt werden.
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3. Die Ortsgruppe ist verpflichtet, die Beitrags-
anteile an die nächsthöhere Gliederung abzu-
führen, die den übergeordneten Gliederungen 
nach deren Beschlüssen zustehen.

4. Grenze und Name der Ortsgruppe stimmen 
grundsätzlich mit Verwaltungsgrenzen der 
Gemeinde überein. Ausnahmen sind nur mit
Einwilligung des Bezirkes und des Landes-
verbandes möglich.

5. Die Ortsgruppe kann zweckdienliche Tätig-
keitszentren, insbesondere für Ausbildung, 
Wachdienste und Katastrophenschutz einrich-
ten; Die Leitung kann einem Beauftragten 
oder einem Ausschuß übertragen werden.

§ 10
(Ordnungsbestimmungen)

1. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalen-
derjahr.

2. Mittel der Ortsgruppe dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.

Verwaltungskosten dürfen nur insoweit 
erstattet werden, als sie dem Zweck der Orts-
gruppe (§2) entsprechen. Vergütungen dürfen 
nur soweit gewährt werden, wie sie mit der 
Gemeinnützigkeit der Ortsgruppe (§2 Abs.1) 
vereinbar sind. Etwaige Gewinne dürfen nur 
für satzungsgemäße Zwecke (§2 Abs.2) ver-
wendet werden.

3. a) Einladungen zu Vorstandssitzungen 
müssen schriftlich erfolgen. Die Einladung 
zur Ortsgruppentagung erfolgt schriftlich 
oder durch Presseveröffentlichung und 
Aushang. Anträge sind schriftlich einzurei-
chen. Einladungen müssen außerdem die 
vorgesehene Tagesordnung enthalten.

b) Fristgerecht eingereichte Anträge müssen 
den zur Zusammenkunft eingeladenen 
Teilnehmern unverzüglich durch die einla-
dende Stelle weitergeleitet werden; es sei 
denn, mit der Einladung ist bereits kundge-
tan zu welchem Zeitraum solche Anträge 
nach Ablauf der Frist bei der Geschäftsstel-
le eingesehen oder von dort angefordert 
werden können. 

4. a) Zur Beschlußfähigkeit von Organen und 
Gremien ist die Anwesenheit von mehr als 
der Hälfte der Stimmberechtigten er-
forderlich; dies gilt nicht für die Orts-
gruppentagung.

b) Besteht keine Beschlußfähigkeit, kann 
innerhalb von zwei Monaten eine neue Zu-
sammenkunft durchgeführt werden, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Stimmberechtigten beschluß-
fähig ist; zu ihr muß mindestens zwei Wo-
chen vorher schriftlich unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung eingeladen werden.

5. a) Gewählt wird grundsätzlich offen, es sei 
denn, es wird mehrheitlich widersprochen. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen auf sich vereinigt.

b) Sonstige Beschlüsse der Organe und 
Gremien werden, soweit diese Satzung 
nichts anderes vorschreibt, mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
faßt; Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen werden nicht mitgezählt. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als ab-
gelehnt. Abstimmungen erfolgen offen, 
soweit nicht geheime Abstimmung be-
schlossen wird.

6. Einem Organ vorgelegte Dringlichkeitsanträge 
können nur behandelt werden, wenn zwei 
Drittel der anwesenden Stimmberechtigten 
die Behandlung zulassen.

7. a) Abstimmungen führt grundsätzlich der 
Leiter der Zusammenkunft durch.

b) Für Wahlen wird stets ein Wahlausschuß 
gebildet; er kann vom anwesenden Ver-
treter der übergeordneten Gliederung ge-
leitet werden.

8. Über den Inhalt jeder Sitzung eines Organs 
wird eine Niederschrift gefertigt, von Sit-
zungsleiter und Protokollführer unterzeichnet 
und — mit Ausnahme der Ortsgruppentagung 
— den Mitgliedern des Organs binnen zwei 
Monaten zur Kenntnis gebracht.

9. Wer in der DLRG oder einer ihrer Gliederun-
gen haupt- oder nebenamtlich tätig ist, kann 
keine Wahlfunktionen in Organen des Lan-
desverbandes oder seiner Gliederungen 
wahrnehmen.

§ 11
(Ordnungen der DLRG)

1. Im Rahmen ihrer Ausbildungs- und Lehrtätig-
keit nimmt die DLRG Prüfungen ab. Art, Inhalt 
und Durchführung werden durch die Prü-
fungsordnung der DLRG geregelt.

2. Zur Durchführung von Versammlungen, 
Sitzungen und Tagungen, gilt die Geschäfts-
ordnung der DLRG, soweit diese Satzung 
nichts anderes vorschreibt.
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3. Die Finanz- und Materialwirtschaft sowie die 
Rechnungslegung regelt die Wirtschaftsord-
nung der DLRG.

4. Das Verfahren vor dem Ehrenrat regelt die 
Ehrenratsordnung der DLRG.

5. Personen, die sich durch besondere Leistun-
gen auf dem Gebiet der Wasserrettung oder 
hervorragende Mitarbeit verdient gemacht 
haben, sowie langjährige Mitglieder können 
geehrt werden; Einzelheiten regelt die Eh-
rungsordnung der DLRG. Darüber hinaus 
beschließt der Landesverband über anderwei-
tige Ehrungen von Mitgliedern und Gliede-
rungen. Bezirke können Ehren-
mitgliedschaften mit Zustimmung des Lan-
desverbandsvorstandes verleihen. Orts-
gruppen können Ehrenmitgliedschaften mit 
Zustimmung des Bezirksvorstandes und des 
Landesverbandes verleihen.

§ 12
(Veröffentlichungsorgan)

Das offizielle Veröffentlichungsorgan der 
DLRG wird anerkannt.

IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 13
(Satzungsänderungen)

1. Satzungsänderungen können nur von der 
Ortsgruppentagung beschlossen werden. Zu 
einem Beschluß der Satzungsänderung ist 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Stimmausübungsberechtigten erfor-
derlich; er bedarf der Zustimmung des LV-
Nordrhein.

2. Die beantragte Satzungsänderung muß im 
Wortlaut und mit schriftlicher Begründung mit 
der Einladung zur Tagung bekanntgegeben 
werden. Die Antragsfrist beträgt drei Monate.

3. Der Vorstand ist ermächtigt, Satzungsände-
rungen, die vom zuständigen Registergericht, 
Finanzamt, dem Bezirk, vom Landesverband 
oder vom Präsidium der DLRG für erforderlich 

gehalten werden, selbst zu beschließen und 
beim Registergericht anzumelden. Die Mit-
glieder der Ortsgruppe sind über die vorge-
nommenen Satzungsänderungen unverzüg-
lich zu informieren.

§ 14
(Auflösung der Ortsgruppe)

1. Die Auflösung der Ortsgruppe kann nur in 
einer zu diesem Zweck mindestens sechs 
Wochen vorher einberufenen außerordentli-
chen Tagung mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln der anwesenden Stimmausübungs-
berechtigten beschlossen werden.

2. Bei Auflösung der Ortsgruppe oder bei 
Wegfall des bisherigen Zwecks fällt deren 
Vermögen an die übergeordnete Gliederung 
der DLRG. ersatzweise an die Deutsche Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger e.V., die 
es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 15
(Inkrafttreten der Satzung)

1. Diese Satzung ist am 30.11.1990 auf der 
Ortsgruppentagung in Euskirchen beschlossen 
worden.

Die Eintragung in das Vereinsregister des 
Amtsgerichtes Euskirchen erfolgte am 
22.05.1991 unter der Registriernummer 850.

Unterschriften

Willi Eckstein Hans Grüßer

Bernhard Schulz Kurt Meier

Franz Schmitz Dr. Hans J. Werner

Matthias Wessel Ralf Seidel

Erich Bück Hans-Paul Schwerdtfeger


